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1. Anlass und Gebietsübersicht 

Anlass Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes „Am Landen-
bach“ in Wehingen sollen die südlich der Unteren Bära liegenden 
Flächen weiter erschlossen und bebaut werden.  Zudem soll als Er-
gänzung des Bebauungsplans nach dem Übersichtslageplan vom 
18.03.2021 (Planungsbüro Hermle) eine Straße durch das Gebiet 
gelegt werden und über die Untere Bära hinweg an das Gewerbege-
biet anschließen. Für die Erschließung ist ein Kreisverkehr an der 
Landestraße L 433 und Steinstraße geplant (s. Abb. 1). 

Der Bebauungsplan trat bereits Jahr 1978 in Kraft, weshalb a) die 
heute geltenden Regelungen des besonderen Artenschutzes (§ 44 
BNatSchG) bislang nicht berücksichtigt wurden und b) eine arten-
schutzrechtliche Neubewertung der noch nicht im damaligen B-Plan 
erfassten, geplanten Erweiterung nach Osten hin erforderlich wird.   

Im Vorfeld der Erschließungsarbeiten wurde faktorgruen beauftragt, 
die Relevanz der überplanten Habitate für besonders und streng ge-
schützte Arten zu ermitteln. Es ist daher zu prüfen, ob Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie oder der Vogelschutzrichtlinie durch die 
Planung betroffen sein könnten und ob gegebenenfalls weitergehen-
de Untersuchungen erforderlich sind. Zum Zeitpunkt der Einreichung 
der vorliegenden Artenschutzprüfung (November 2023) wurden be-
reits weitere Maßnahmen aus dem Bebauungsplan im westlichen 
Plangebiet umgesetzt (vgl. Abb. 1; Fotodokumentation, Abb. 9). 

Lage des Plangebiets Das Plangebiet umfasst etwa 4,4 ha und liegt am südöstlichen Rand 
der Gemeinde Wehingen zwischen der Unteren Bära im Norden und 
der Reichenbacher Straße im Süden.  

Der Großteil der Fläche im Bebauungsplan wird von einer FFH-
Mähwiese des Lebensraumtyps 6510 und einer Größe von 13.188 m² 
eingenommen (s. Abb. 1). Die Wiese wird von der Landstraße L 433 
im Süden und dem Fluss Untere Bära im Norden begrenzt. De facto 
erstreckt sich dieses Biotop auch entlang der Unteren Bära weiter 
nach Westen bis ins Plangebiet, ist aber dort auf Grund der Lage im 
Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes nicht von 
der Biotopkartierung erfasst. Weitere FFH-Mähwiesen finden sich 
südlich der Landstraße L433. 

Die Umgebung ist von Halboffenland in Siedlungsnähe geprägt. Die 
Landschaft wird durch die Nähe zum Gewässer Untere Bära, dem 
geschützten Biotop „Feuchtgebiet und Nasswiesen im Unteren Bära-
tal“ (Biotop-Nr. 178183270139) und den Gehölzen im Osten gut 
strukturiert. Natura 2000 Schutzgebiete befinden sich im Osten des 
Plangebiets (s. Abb. 2). In 100 m Entfernung liegt das FFH-Gebiet 
„Großer Heuberg und Donautal“ (Schutzgebiets-Nr. 7919311) und in 
40 m Entfernung das Vogelschutzgebiet „Südwestalb und Oberes 
Donautal“ (Schutzgebiets-Nr. 7820441).  

Im Westen angrenzend liegt das bestehende Gewerbegebiet Am 
Landenbach. Seit 2023 wird eine Erweiterung in den hier betrachte-
ten Vorhabenbereich hin vorgenommen; zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieser saP wurden bereits erste Maßnahmen (z.B. Rodung, Boden-
versiegelung, Einrichtung von Lagerplätzen) umgesetzt (vgl. Abb. 1).  
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Abb. 1: Lage des Plangebietes (rot), gelb gestrichelt: bereits von Maßnahmen des gültigen Bebauungsplans betroffener 
Bereich (Versiegelung, BE-Flächen usw.) (Quelle: © LUBW 2022) 

 
 

2. Rahmenbedingungen und Methodik 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Zu prüfende Verbotstatbe-
stände 

Ziel des besonderen Artenschutzes sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 
und 14 BNatSchG besonders und streng geschützten Arten, wobei 
die streng geschützten Arten eine Teilmenge der besonders ge-
schützten Arten darstellen. Maßgeblich für die artenschutzrechtliche 
Prüfung sind die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 
BNatSchG, die durch § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt werden. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustel-
len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-
schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-
digen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
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Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Neben diesen Zugriffsverboten gelten Besitz- und Vermarktungsver-
bote. 

Anwendungsbereich Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten bei Eingriffen im Bereich des 
Baurechts und bei nach § 17 Abs. 1 oder 3 BNatSchG zugelassenen 
Eingriffen in Natur und Landschaft die aufgeführten Verbotstatbe-
stände nur für nach europäischem Recht geschützten Arten, d. h. die 
in Anhang IV der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, FFH-RL) auf-
geführten Arten und die europäischen Vogelarten. In der hier vorge-
legten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden daher nur 
diese Arten behandelt. 

In einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG können 
zusätzlich sogenannte „Verantwortungsarten“ bestimmt werden, die 
in gleicher Weise wie die o.g. Arten zu behandeln wären. Da eine 
solche Rechtsverordnung bisher nicht vorliegt, ergeben sich hieraus 
aktuell noch keine zu berücksichtigen Arten. 

Tötungs- und Verletzungs-
verbot 

Es liegt dann kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG vor, wenn durch den Eingriff / das Vorhaben das Tötungs- 
und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signi-
fikant erhöht wird und zugleich diese Beeinträchtigung nicht vermie-
den werden kann. Ebenfalls liegt dieser Verbotstatbestand nicht vor, 
wenn Tiere im Rahmen einer Maßnahme, die auf ihren Schutz vor 
Tötung / Verletzung und der Verbringung in eine CEF-Fläche dient, 
unvermeidbar beeinträchtigt werden.  

Vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) 

Es liegt dann kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt ist. Gegebenenfalls können hierfür auch 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) festgelegt 
werden. Die Wirksamkeit von CEF-Maßnahmen muss zum Zeitpunkt 
des Eingriffs gegeben sein, um die Habitatkontinuität sicherzustellen. 
Da CEF-Maßnahmen ihre Funktion häufig erst nach einer Entwick-
lungszeit in vollem Umfang erfüllen können, ist für die Planung und 
Umsetzung von CEF-Maßnahmen ein zeitlicher Vorlauf einzuplanen. 

Ausnahme Wenn ein Eingriffsvorhaben bzw. die Festsetzungen eines Bebau-
ungsplanes dazu führen, dass Verbotstatbestände eintreten, ist die 
Planung grundsätzlich unzulässig. Es ist jedoch nach § 45 BNatSchG 
eine Ausnahme von den Verboten möglich, wenn: 

• zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 
vorliegen 

• und es keine zumutbaren Alternativen gibt 

• und der günstige Erhaltungszustand für die Populationen von 
FFH-Arten trotz des Eingriffs gewährleistet bleibt bzw. sich der 
Erhaltungszustand für die Populationen von Vogelarten nicht ver-
schlechtert, z. B. durch Maßnahmen zur Sicherung des Erhal-
tungszustands in der Region (FCS-Maßnahmen). 
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2.2 Methodische Vorgehensweise 

2.2.1 Schematische Abfolge der Prüfschritte 

Grobgliederung Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt in zwei Phasen:  

1. Relevanzprüfung: In Phase 1 wird untersucht, für welche nach 
Artenschutzrecht zu berücksichtigenden Arten eine Betroffenheit 
frühzeitig mit geringem Untersuchungsaufwand ausgeschlossen 
werden kann bzw. welche weiter zu untersuchen sind. In vielen 
Fällen kann in dieser Prüfstufe bereits ein Großteil der Arten aus-
geschieden werden. 

2. Sofern im Rahmen der Relevanzprüfung eine mögliche Betroffen-
heit von Arten nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgt eine 
vertiefende artenschutzrechtliche Untersuchung in zwei Schritten:  

− Bestandserfassung dieser Arten im Gelände 

− Prüfung der Verbotstatbestände für die dabei im Gebiet nach-
gewiesenen, artenschutzrechtlich relevanten Arten. 

Relevanzprüfung In der Relevanzprüfung kommen folgende Kriterien zur Anwendung:  

• Habitatpotenzialanalyse: Auf Grundlage einer Erfassung der am 
Eingriffsort bestehenden Habitatstrukturen wird anhand der be-
kannten Lebensraumansprüche der Arten - und ggfs. unter Be-
rücksichtigung vor Ort bestehender Störfaktoren - analysiert, wel-
che Arten am Eingriffsort vorkommen könnten. 

• Prüfung der geographischen Verbreitung, z.B. mittels der Arten-
steckbriefe der LUBW, der Brut-Verbreitungskarten der Ornitholo-
gischen Gesellschaft Baden-Württemberg OGBW, Literatur- und 
Datenbankrecherche, Abfrage des Zielartenkonzepts (ZAK), evtl. 
auch mittels vorhandener Kartierungen und Zufallsfunden aus 
dem lokalen Umfeld. Damit wird geklärt, ob die Arten, die hinsicht-
lich der gegebenen Biotopstrukturen auftreten könnten, im Plan-
gebiet aufgrund ihrer Verbreitung überhaupt vorkommen können. 

• Prüfung der Vorhabenempfindlichkeit: Für die dann noch verblei-
benden relevanten Arten wird fachgutachterlich eingeschätzt, ob 
für die Arten überhaupt eine vorhabenspezifische Wirkungs-
empfindlichkeit besteht. Dabei sind frühzeitige Vermeidungs-
maßnahmen – im Sinne von einfachen Maßnahmen, mit denen 
Verbotstatbestände vorab und mit hinreichender Gewissheit aus-
geschlossen werden können – zu berücksichtigen. 

Durch die Relevanzprüfung wird das Artenspektrum der weiter zu 
verfolgenden Arten i.d.R. deutlich reduziert. Mit den verbleibenden 
Arten wird nachfolgend die "detaillierte artenschutzrechtliche Unter-
suchung" durchgeführt (s.u.). Soweit in der Relevanzprüfung bereits 
eine projektspezifische Betroffenheit aller artenschutzrechtlich rele-
vanten Arten ausgeschlossen werden kann, endet die Prüfung. Wei-
tere Prüfschritte sind dann nicht mehr erforderlich. 
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Vertiefende artenschutz-
rechtliche Untersuchung – 
Teil 1: Bestandserhebung 

Die vertiefende artenschutzrechtliche Untersuchung beginnt mit einer 
Bestandserhebung im Gelände für diejenigen Arten, deren Betroffen-
heit in der Relevanzprüfung nicht mit hinreichender Gewissheit aus-
geschlossen werden konnte. Untersuchungsumfang und -tiefe richten 
sich nach dem artengruppenspezifisch allgemein anerkannten fachli-
chen Methodenstandard. 

Vertiefende artenschutz-
rechtliche Untersuchung – 
Teil 2: Prüfung  

Die nachfolgende artenschutzrechtliche Beurteilung erfolgt in der 
Reihenfolge der Verbotstatbestände in § 44 BNatSchG. Es wird für 
die im Gebiet vorkommenden artenschutzrechtlich relevanten Arten/ 
Artengruppen geprüft, ob durch die Vorhabenwirkungen die Verbots-
tatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten können. 

Begriffsbestimmung Einige zentrale Begriffe des BNatSchG, die in der artenschutz-
rechtlichen Prüfung zur Anwendung kommen, sind vom Gesetzgeber 
nicht abschließend definiert worden. Daher werden eine fachliche 
Interpretation und Definition zur Beurteilung der rechtlichen Konse-
quenzen notwendig. Die in dem vorliegenden Gutachten verwendeten 
Begriffe sind im Anhang dargestellt. Sie orientieren sich hauptsäch-
lich an den durch die Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, 
Landschaftspflege und Erholung (LANA, 2009) vorgeschlagenen und 
diskutierten Definitionen. Für die ausführliche Darstellung wird darauf 
verwiesen. Im Anhang werden nur einige Auszüge wiedergegeben. 

 

2.2.2 Festlegung der zu berücksichtigenden Arten 

 Neben allen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, welche die 
Artengruppen der Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Schmetterlinge, 
Käfer, Libellen, Fische und Pflanzen umfasst, sind gemäß der Richtli-
nie über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (Richtlinie 
79/409/EWG) alle in Europa natürlicherweise vorkommenden Vogel-
arten geschützt.  

Im Rahmen der meisten Planungen kann ein Großteil der Anhang IV-
Arten der FFH-Richtlinie bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden 
(s. Kap. 5.2). Hinsichtlich der Vögel hat sich in der Gutachterpraxis 
gezeigt, dass es notwendig ist, Differenzierungen vorzunehmen. Un-
terschieden werden planungsrelevante Arten und „Allerweltsarten“.  

Nicht zu berücksichtigende 
Vogelarten 

„Allerweltsarten“, d.h. Arten, die weit verbreitet und anpassungsfähig 
sind, und die landesweit einen günstigen Erhaltungszustand aufwei-
sen, werden in der artenschutzrechtlichen Prüfung i.d.R. nicht näher 
betrachtet. Bei diesen Arten kann im Regelfall davon ausgegangen 
werden, dass bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen 
die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG ver-
stoßen wird: 

• Hinsichtlich des Lebensstättenschutzes im Sinne des § 44 Abs. 1 
Nr. 3, Abs. 5 BNatSchG ist für diese Arten im Regelfall davon 
auszugehen, dass die ökologische Funktion der von einem Vor-
haben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Abweichend von dieser Regelannahme sind aber Lebensraum-
verluste im Siedlungsbereich im Einzelfall kritischer zu beurteilen, 
da die Ausweichmöglichkeiten in einer dicht bebauten Umgebung 
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möglicherweise geringer sind.  

• Hinsichtlich des Störungsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
kann für diese Arten auf Grund ihrer Häufigkeit grundsätzlich aus-
geschlossen werden, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen 
Population verschlechtert. 

Wenn im Einzelfall eine größere Anzahl von Individuen oder Brutpaa-
ren einer weitverbreiteten und anpassungsfähigen Art von einem 
Vorhaben betroffen sein kann, ist diese Art in die vertiefende arten-
schutzrechtliche Prüfung einzubeziehen. 

Regelmäßig zu berücksichtigen ist bei diesen Arten das Tötungs- und 
Verletzungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG), indem 
geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu treffen sind. 

Regelmäßig zu berücksichti-
gende Vogelarten 

Als planungsrelevante Vogelarten werden in der artenschutz-
rechtlichen Prüfung regelmäßig diejenigen Arten berücksichtigt, die 
folgenden Kriterien entsprechen: 

• Rote-Liste-Arten Deutschland (veröff. 2021, Stand 2020) und Ba-
den-Württemberg (veröff. 2022, Stand 2019) einschließlich RL-
Status "V" (Arten der Vorwarnliste) 

• Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) 

• Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 VS-RL 

• Streng geschützt nach der Bundesartenschutzverordnung (BArt-
SchVO) 

• Koloniebrüter 
 
 

3. Lebensraumstrukturen im Untersuchungsgebiet 

Habitatpotenzialanalyse Um zu erfassen, welches Potenzial an Lebensraumstrukturen (Habi-
tatstrukturen) im Plangebiet besteht, wurden am 23.04.2021 und 
05.09.2023 Begehungen des Plangebietes durchgeführt und folgende 
(potenzielle) Habitatstrukturen festgestellt: 

• Grünland (überwiegend Magere Flachland-Mähwiese, FFH-LRT 
6510) 

• Ruderalfluren, Saumgesellschaften 

• Gewässerbett der Unteren Bära, mäßig bis deutlich verändert 

• Schilfröhricht 

• Bachbegleitende Hochstaudenflur (u.a. mit Dominanzbestand 
Mädesüß) 

• Gebüsche feuchter Standorte (v.a. Weiden) 

• Gehölze mit Einzelbäumen (Birken) und Nadelbaumreihen (v.a. 
Fichte) 

• Saisonal wasserführender Wiesengraben (im September 2023 
bereits überbaut) 
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• Bereiche mit frisch aufgeschütteter Erde 

• Betriebsgelände inklusive Schutt-/Baumaterialablagerungen, Ge-
bäude 

 
 

4. Wirkfaktoren des Vorhabens  

Darstellung des Vorhabens In der hier vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
werden nur die Teilabschnitte des Bebauungsplangebietes „Am Lan-
denbach“ südlich der Bära betrachtet. Diese sollen weiter erschlos-
sen und bebaut werden (s.o.). Geplant sind entsprechend des rechts-
kräftigen Bebauungsplans „Am Landenbach“ Gewerbegebietsflächen 
mit einer GRZ von 0,8 (bzw. 80% Versiegelungsgrad). Es wird ange-
nommen, dass auch die von der Bebauung freizuhaltende 20% der 
GE-Flächen in Anspruch genommen werden, und ggf. als kleine 
Grünflächen angelegt werden. Die GE-Flächen sind im Abstand von 
wenigen Metern zum Gewässerufer der Bära dargestellt. Südlich an 
die GE-Flächen angrenzend ist ein Grünstreifen festgesetzt.  

Entsprechend des Übersichtslageplans vom 22.07.2022 (Planungs-
büro Hermle) soll die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes 
südlich ausgehend von einem Kreisverkehr an der Reichenbacher 
Straße erfolgen. Der westliche und östliche Bereich des Gewerbege-
bietes wird durch Stichstraßen mit Wendehammer erschlossen. In 
Verlängerung des östlichen Wendehammers ist ein Versickerungs- 
oder Retentionsbecken geplant, über welches ein Regenwasserkanal 
in die Untere Bära entwässert. Mit einer Brücke über die Bära erfolgt 
der Anschluss an das nördlich der Bära gelegene Teilgebiet. Hierbei 
wird auch ins Bachbett eingegriffen. 

Relevante Vorhaben-
bestandteile 

Das geplante Vorhaben ist auf diejenigen Vorhabenbestandteile hin 
zu untersuchen, die eine nachteilige Auswirkung auf Arten oder Ar-
tengruppen haben können. Aus der Palette aller denkbaren Wirkfak-
toren (in Anlehnung an LAMBRECHT & TRAUTNER 2007) erfolgt 
eine Auswahl der bei diesem Vorhaben relevanten Wirkfaktoren: 

Baubedingte Wirkfaktoren • Baubedingte Inanspruchnahme funktional bedeutender Lebens-
raumbestandteile (inkl. Beseitigung von Vegetationsstrukturen) 

• Störungen durch Lärm, Licht und menschliche Anwesenheit 

• Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Mortalität 

Anlagenbedingte Wirk-
faktoren 

• Direkter Flächenentzug (Oberflächenversiegelung) 

• Indirekter Flächenentzug (Meidedistanzen) 

• Direkte Veränderung von Vegetations-/Biotopstrukturen 

• Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalität 

Betriebsbedingte Wirk- 
faktoren 

• Störungen durch Lärm, Licht und menschliche Anwesenheit 

• Zunahme von Emissionen 

• Einleitung in Fließgewässer (hydraulische Belastung, Wärmebe-
lastung) 
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5. Relevanzprüfung 

5.1 Europäische Vogelarten 

Weitverbreitete und anpas-
sungsfähige Vogelarten 

Aufgrund der Habitatstrukturen (s. Kap. 3) sind als Brutvögel im Plan-
gebiet und dessen nahem Umfeld weitverbreitete und anpassungsfä-
hige Vogelarten zu erwarten. Für das Plangebiet sind als typische 
Vertreter dieser Artengruppe beispielsweise zu nennen: Amsel 
(Turdus merula), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Mönchs-
grasmücke (Sylvia atricapilla) und Rotkehlchen (Saxicola rubetra).  

Eine Verletzung oder Tötung dieser Vögel im Rahmen der Fällarbei-
ten ist auszuschließen, wenn Baumfällungen entsprechend der Vor-
gabe des § 39 (5) BNatSchG nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 
30. September durchgeführt werden. Außerhalb dieses Zeitraums 
wird das Fluchtverhalten der Tiere dazu führen, dass eine Verletzung 
oder Tötung der Vögel nicht eintritt. 

Gemäß den Erläuterungen in Kap. 2.2.2 werden bei diesen Arten die 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr.2 und 3 BNatSchG mit hinrei-
chender Sicherheit nicht eintreten; daher erfolgt für diese Arten keine 
weitere Prüfung. 

Planungsrelevante  
Vogelarten 

Im Plangebiet kommen Gehölze, Weidengebüsche, Röhrichte und 
extensiv genutzte Wiesenflächen vor. Damit sind im Plangebiet die 
Voraussetzungen für ein Vorkommen charakteristischer Vogelarten 
von gebüschreichen Halboffenlandschaften und Weichholzauen ge-
geben, z.B. Goldammer (Emberiza citrinella; RL-BW: V) und Wei-
denmeise (Poecile montanus; RL-BW: V). 

→ Im Rahmen der vertiefenden artenschutzrechtlichen Prüfung ist 
eine Bestandserfassung für die Artengruppe Vögel durchzuführen. Es 
wird eine Revierkartierung mit sechs Begehungen im Zeitraum von 
April bis Juni empfohlen. Die Untersuchungen wurden im Jahr 2021 
durchgeführt (s. 6.1). 

 

5.2 Arten der FFH-Richtlinie Anhang IV 

 In Baden-Württemberg kommen aktuell rund 76 der im Anhang IV der 
FFH-Richtlinie (FFH-RL) aufgeführten Tier- und Pflanzenarten vor. 

Fledermäuse Im Plangebiet ist das Vorkommen von Fledermäusen wahrscheinlich, 
wobei im Bereich der Gehölze und Gebäude im Plangebiet kein 
sichtbares Quartierpotential (Spalten, Höhlen) besteht. Das Plange-
biet weist jedoch Leitlinienstrukturen entlang der Unteren Bära auf. 
Zudem ist eine Eignung der extensiven Wiesenfläche als Nahrungs-
habitat möglich. Im ca. 100 m östlich angrenzenden FFH-Gebiet sind 
die Arten Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Großes Mausohr 
(Myotis myotis) und Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequi-
num) gemeldet. Aufgrund der Habitatstrukturen dürften sich jedoch 
Fortpflanzungsstätten (Wochenstuben) bzw. Winterquartiere deutlich 
entfernt vom Plangebiet befinden. 

→ Eine vertiefende Untersuchung der tatsächlichen Vorkommen und 
der Funktion insbesondere der Unteren Bära mit Ufergehölzen als 
Leitstruktur erscheint verzichtbar, wenn man die weitgehende Freihal-
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tung des Gewässerrandstreifens, der HQ100-Flächen und den weitge-
henden Erhalt der bachnahen Gehölze unterstellt. In Verbindung mit 
Festsetzungen zur Beleuchtung bzw. Abschirmung der Beleuchtung 
in Richtung des Baches (besonders im Bereich der Brücke) dürfte 
eine mögliche Korridorfunktion erhalten bleiben (vgl. Vermeidungs-
maßnahmen V2 und V3, Kap. 7.1). Zudem wird sich das Kollisionsri-
siko nicht signifikant erhöhen, da die Hauptaktivitätsperiode der Fle-
dermäuse, vor allem im Sommerhalbjahr, nach Einbruch der Dunkel-
heit und damit außerhalb der Stoßzeiten des Gewerbeverkehrs liegt. 

Weitere Säugetiere Von den weiteren im Anhang IV aufgeführten Säugetierarten er-
scheint nur ein Vorkommen des Bibers (Castor fiber) möglich, der für 
das FFH-Gebiet „Großer Heuberg und Donautal“ gemeldet ist. Im 
Zuge der Begehung am 23.04.2021 waren keine Spuren (Fraßspuren 
an Bäumen, Biberrutschen am Ufer) sichtbar. 

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht 
erforderlich. 

Reptilien Das Plangebiet liegt laut LAK (landesweite Artenkartierung) im Ver-
breitungsgebiet der Zauneidechse (Lacerta agilis). Allerdings sind die 
Flächen des Plangebiets allgemein eher feucht, nordexponiert und 
damit wenig geeignet. Zudem fehlen geeignete, magere und insek-
tenreiche Saumstrukturen mit lückigen Bodenstellen und grabbaren 
Substraten. Durch den Bauhof angelegte Materiallager im westlichen 
Plangebiet werden häufig umplatziert. Ein Vorkommen der Zaun-
eidechse ist aus den genannten Gründen nicht zu erwarten.  

Weitere im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Reptilienarten 
wie die Schlingnatter (Coronella austriaca) sind ebenfalls aufgrund 
der geringen Habitateignung und/oder aufgrund der Lage der Plan-
gebiets deutlich außerhalb der artspezifischen Verbreitungsgebiete 
(vgl. LUBW-Artensteckbriefe) mit hinreichender Sicherheit auszu-
schließen. 

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht 
erforderlich. 

Amphibien Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorzufinden, die als 
Laichhabitate von Amphibien geeignet sein könnten. Auch vegetati-
onsfreie, temporäre Kleingewässer für Pionierarten wie Gelbbauch-
unke (Bombina variegata) oder Kreuzkröte (Epidalea calamita) waren 
zum Zeitpunkt der Übersichtsbegehung am 23.04.2021 nicht zu er-
kennen. Hinweise auf einen Wanderkorridor für Amphibien liegen 
nicht vor. Ein im westlichen UG angrenzend an Flurstück 3448/1 ge-
legener, temporär wasserführender Graben (Abb. 9, Fotodokumenta-
tion) war zum Zeitpunkt der zweiten Begehung am 05.09.2023 bereits 
überbaut (vgl. Abb. 1). Generell fehlen für Amphibien auch außerhalb 
des UG geeignete, stehende Laichgewässer mit ausreichenden 
Flachwasserzonen im Umfeld des Plangebietes.  

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht 
erforderlich. 

Schmetterlinge Ein Vorkommen der meisten in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten 
Arten ist im Plangebiet aufgrund der spezifischen Habitatansprüchen 
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(z.B. Trockenstandorte) und der geographischen Verbreitung (LUBW) 
nicht zu erwarten. Lediglich der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus 
proserpina) konnte nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Im Zuge 
einer erneuten Begehung am 03.07.2021 wurde das Plangebiet nach 
Raupenfutterpflanzen (Weidenröschen, Nachtkerzen) abgesucht, 
jedoch keine Bestände gefunden. Ein Vorkommen des Nachtkerzen-
schwärmers kann daher mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden. 

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht 
erforderlich. 

Käfer Von den in Anhang IV aufgeführten Käferarten sind im Plangebiet 
aufgrund der sehr spezifischen Lebensraumansprüche (Alt-/Totholz, 
Stillgewässer) grundsätzlich keine Vorkommen zu erwarten. 

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht 
erforderlich. 

Libellen Die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten können auf-
grund der artspezifischen Verbreitungsgebiete (LUBW) mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden. Der im westlichen UG 
gelegene Graben wurde bereits überbaut (vgl. Abb. 9). 

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht 
erforderlich. 

Weichtiere Kleine, saubere Fließgewässer stellen grundsätzlich ein Habitat für 
die Bachmuschel (Unio crassus) dar. Aufgrund der bekannten Ver-
breitung (LUBW) ist ein Vorkommen jedoch nicht zu erwarten.  

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht 
erforderlich. 

Pflanzen Die meisten in Anhang IV aufgeführten Arten können aufgrund ihrer 
artspezifischen Verbreitungsgebiete (LUBW) mit hinreichender Si-
cherheit ausgeschlossen werden. Für andere Arten mit gelegentli-
chen Vorkommen im regionalen Umfeld, z.B. Frauenschuh (Cypripe-
dium calceolus; trocken-warme lichte Wälder) oder Dicke Trespe 
(Bromus grossus; Ackerränder, Ackerflächen), fehlen geeignete Habi-
tatstrukturen. 

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht 
erforderlich. 

 

5.3 Ergebnis der Relevanzprüfung 

 Im Plangebiet kann das Vorkommen von planungsrelevanten Brutvö-
geln halboffener Landschaften (z.B. Goldammer) oder von Feuchtge-
büschen (z.B. Weidenmeise) nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund 
fehlender Habitatstrukturen können Arten des FFH-Anhang IV mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Daher ist folgende Bestandserfassung durchzuführen:  

• Brutvögel: sechs Begehungen von April bis Juli (durchgeführt im 
Jahr 2021) 
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Für weitere Artengruppen können Beeinträchtigungen aufgrund feh-
lender Habitatstrukturen, der Lage des Plangebiets außerhalb be-
kannter Verbreitungsgebiete oder nicht erheblicher Wirkeffekte des 
Vorhabens ausgeschlossen werden. 

 
 

6. Vertiefende artenschutzrechtliche Prüfung der Europäi-
schen Vogelarten 

6.1 Bestandserfassung 

Datengrundlage Zur Erfassung der im Plangebiet und in der näheren Umgebung brü-
tenden Vogelarten wurden zwischen April und Anfang Juli sechs Be-
gehungen durchgeführt. Das Untersuchungsgebiet wurde bei geeig-
neten Wetterbedingungen begangen, jeweils in den Morgenstunden 
bis maximal 10 Uhr (Tab. 1). Kartiermethodik und Datenauswertung 
wurden in Anlehnung an SÜDBECK et al. (2005) durchgeführt. Sich-
tungen von Individuen, die nach diesen Kriterien keinen Brutverdacht 
begründeten, wurden als Nahrungsgäste gewertet. 

 Tab. 1: Übersicht über die Erfassungstage Avifauna 

Begehung Datum Witterung 

1 23.04.2021 3 °C, sonnig, windstill 

2 11.05.2021 10 °C, bewölkt, windstill 

3 28.05.2021 3 °C, sonnig, windstill 

4 13.06.2021 13 °C, sonnig, windstill 

5 24.06.2021 12 °C, leichter Nebel, leichter Wind 

6 03.07.2021 10 °C, wolkenlos, windstill 
 

 

Ergebnisse der Erfassung Im Rahmen der Brutvogelkartierung wurden insgesamt 36 Vogelarten 
erfasst, davon besteht für 19 Arten ein Brutverdacht im Plangebiet 
oder in dessen unmittelbarer Umgebung, so dass Reviervorkommen 
im Plangebiet anzunehmen sind. Weitere 17 Arten brüten vermutlich 
in der näheren Umgebung bzw. wurden als Gastvögel erfasst (Nah-
rungsgäste/Überflug). Von den erfassten Arten sind fünf als pla-
nungsrelevant für das UG einzustufen. 

Die Revierzentren der planungsrelevanten Arten werden in Anlage 1 
kartografisch dargestellt. Methodisch bedingt stellen diese nicht un-
bedingt die Lage des Brutplatzes dar, sondern den aus mehreren 
Beobachtungen ermittelten Reviermittelpunkt. 
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Tab. 2: Gesamtartenliste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Vogelarten 

Status 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher Na-
me 

Abk. 
Rote Liste Erhaltungszu-

stand in BW / 
im Gebiet 

Verant. 
BW für  
D 

§ 
BW D 

BV Amsel Turdus merula A * * günstig !  

B? Bachstelze Motacilla alba Ba * * ungünstig -  

BV Blaumeise Cyanistes caeruleus Bm * * günstig !  

BV Buchfink Fringilla coelebs B * * ungünstig !  

B? Buntspecht Dendrocopos major Bs * * = [!]  

NG Eichelhäher Garrulus glandarius Ei * * = !  

NG Elster Pica pica E * * günstig !  

BV Gartengrasmücke Sylvia borin Gg * * ungünstig !  

B? Gebirgsstelze Motacilla cinerea Ge * * = !  

BA Gimpel Pyrrhula pyrrhula Gim * * ungünstig [!]  

BV/BA Goldammer Emberiza citrinella G V * ungünstig !  

BA Graureiher Ardea cinerea Grr * * = [!]  

B? Grünfink  Carduelis chloris Gf * * ungünstig !  

BV Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr * * = !  

BV Klappergrasmücke Sylvia curruca Kg V * ungünstig -  

BV Kohlmeise Parus major K * * = !  

NG Mauersegler Apus apus Ms V * ungünstig [!]  

NG Mäusebussard Buteo buteo Mb * * = ! c 

NG Mehlschwalbe Delichon urbicum M V 3 ungünstig [!]  

BA Misteldrossel Turdus viscivorus Md * * = !!  

BV Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg * * günstig !  

BV Neuntöter Lanius collurio Nt * * = ! a  

NG Rauchschwalbe Hirundo rustica Rs 3 V ungünstig -  

NG Ringeltaube Columba palumbus Rt * * günstig -  

BA Rotkehlchen Erithacus rubecula R * * = !  

BA Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla Sg * * = !!  

BA Star Sturnus vulgaris S * 3 = !  

BV Stieglitz Carduelis carduelis Sti * * ungünstig !  

B? Stockente Anas platyrhynchos Sto V * ungünstig !  

BV Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris Su * * ungünstig -  

B? Tannenmeise Parus ater Tm * * ungünstig !  

BA Turmfalke Falco tinnunculus Tf V * = ! c 

NG Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd * * ungünstig !!  

B? Weidenmeise Parus montanus Wm V V = -  

B? Zaunkönig Troglodytes troglodytes Z * * = -  

B? Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi * * = [!]  

 
Status 

BV Brutvogel im Plangebiet 

BA Brutvogel im engeren Umfeld des Plangebietes  
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B? vermutlich Brutvogel im Plangebiet und / oder dessen näherer Umgebung 

NG Gastvogel im Untersuchungsgebiet (Nahrungssuche, Überflug) 

 

Sonstige Erläuterungen 

Abk.     Abkürzung Artname (DDA-Schlüssel) 

Rote Liste – Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (BW, 2016) / in Deutschland (D, 2016) 

1 vom Aussterben bedroht, 2 stark gefährdet, 3 gefährdet, V Vorwarnliste, * ungefährdet, ♦ nicht bewertet 

Verant. BW für D: Verantwortung Baden-Württembergs für die Art in Deutschland 

!!! extrem hohe Verantwortlichkeit (>50 %), !! sehr hohe Verantwortlichkeit (20–50 %), ! hohe Verantwortlich-
keit (10–20 %), [!] Art, die in Baden-Württemberg früher einen national bedeutenden Anteil aufwies, diesen 
aber inzwischen durch Bestandsverluste in Baden-Württemberg oder durch Bestandsstagnation und gleich-
zeitige Zunahme in anderen Bundesländern verloren hat. 

§           Schutzstatus  

              a EU-VS-RL Anh. I, b Art. 4(2) EU-VS-RL, c streng geschützt nach BArtSchVO  

Fazit Für häufige Arten entfällt eine gesonderte Betrachtung Von den pla-
nungsrelevanten Arten besitzen Stockente, Goldammer, Klapper-
grasmücke, Neuntöter, Weidenmeise und Stockente Reviere und/ 
oder Brutplätze innerhalb des Plangebiets. Sie sind daher hinsichtlich 
der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu prüfen.  

 

6.2 Prüfung der Verbotstatbestände 

Stockente 

Kurzdarstellung der  
betroffenen Art 

Die Stockente kommt an Teichen, Seen, und Fließgewässern aller Art 
vor und ist ein ausgesprochener Kulturfolger. Die Brut findet an ge-
schützter Stelle an Ufern (Röhricht, Seggenbestände), unter Gebü-
schen, Grasbüscheln (in Feuchtwiesen), in Wurzelstöcken, Strohhau-
fen, mitunter in Äckern, auf Bäumen (auf vorhandenen Nestern ande-
rer Arten), in großen Höhlen oder an Mauern statt. Künstliche Nisthil-
fen (Nistkörbe, Nistkästen, Entenhäuschen) werden in anthropogenen 
Lebensräumen mit fehlenden natürlichen Bruthabitaten ersatzweise 
angenommen. Unter günstigen klimatischen Bedingungen (vor allem 
innerstädtisch) finden Bruten bereits ab Februar, meist jedoch ab 
März bis Juni (August) statt.  

Die Bestände sind in Baden-Württemberg (RL-V) rückläufig. Die 
Stockente ist vor allem durch die Jagd gefährdet. Eine weitere Rolle 
spielen Infektionskrankheiten (z.B. Botulismus), Pestizidbelastung 
und Hybridisierung mit domestizierten Enten oder exotischen Arten 
(Bildung von Mischpopulationen). Kältewinter können ebenfalls regio-
nal zu Bestandeinbußen führen. 

Die Effektdistanz nach Garniel & Mierwald (2010) beträgt 100 m. Die 
Fluchtdistanz ist individuell sehr unterschiedlich und kann nicht pau-
schal angegeben werden. Während viele städtisch lebende Enten 
praktisch keine Meidedistanz zum Menschen haben, flüchten Indivi-
duen in natürlichen Lebensräumen (vor allem auf offener Wasserflä-
che) häufig schon bei Annäherung von 100 m. Hier mag der Jagd-
druck auf die Art außerhalb von Siedlungen eine entscheidende Rolle 
spielen. 

Im UG kommt sie mit einem Paar entlang des Bachlaufes der Unte-
ren Bära vor. Eine Brut oder ein Brutversuch konnte jedoch nicht 
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nachgewiesen werden. 

Tötungs- / Verletzungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Nicht zutreffend, sofern mit den Maßnahmen zum Brückenbau au-
ßerhalb begonnen wird (Oktober bis Februar) begonnen wird (Ver-
meidungsmaßnahme V1). 

Störungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Nicht zutreffend. Die Stockente besitzt eine weite Verbreitung entlang 
von Fließ- und Stillgewässern. Die Art ist gegenüber menschlicher 
Nähe und Lärm relativ tolerant.  

Zerstörungsverbot von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Nicht zutreffend bei Beachtung von Vermeidungsmaßnahme V1. 
Stockenten sind Bodenbrüter und diesbezüglich sehr anpassungsfä-
hig; eine Verlagerung des Reviers in andere Bachabschnitte wäre 
problemlos möglich. Es ist eine Vermeidungsmaßnahme zu beach-
ten. 

Fazit Vorhabenbedingt werden bei Beachtung einer Vermeidungsmaß-
nahme keine Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 eintreten. Die spe-
zielle Artenschutzprüfung für die Stockente ist damit abgeschlossen. 

Goldammer 

Kurzdarstellung der  
betroffenen Art 

Die Goldammer (RL-BW: V) besitzt im Naturraum eine weite Verbrei-
tung. Die Art brütet in Gehölzen wie Feldhecken oder einzelnen Ge-
büschen, oft in Bodennähe. Weitere essenzielle Habitatelemente sind 
Bäume als Singwarten sowie halboffenes Gelände mit Wiesen, 
Äckern und Hochstaudenfluren, die Nahrung bieten. Die Art bean-
sprucht eine durchschnittliche Reviergröße von 0,5 ha (BAUER 2012 
et al.).  

Im Plangebiet bzw. dessen direktem Umfeld befinden sich zwei Re-
viere, eines davon am Ostrand und eines südlich der L 433. Ein wei-
teres wurde nördlich der Unteren Bära nachgewiesen. 

Tötungs- / Verletzungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Nicht zutreffend bei Beachtung der gesetzlichen Vorgabe zum Ro-
dungszeitraum (vgl. Kap. 7.1). 

Störungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Nicht zutreffend. Die Art ist auf regionaler Ebene ein häufiger Brutvo-
gel. Zudem kann eine vorhabenbedingte Betroffenheit der lokalen 
Population mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Zerstörungsverbot von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das am Ostrand gelegene Revier könnte theoretisch vorhabenbe-
dingt betroffen sein. Jedoch ist aus fachgutachterlicher Sicht eine 
Verlagerung in weiter östlich gelegene Bereiche möglich. Bei Beach-
tung der gesetzlichen Vorgabe zum Rodungszeitraum (vgl. Kap. 7.1) 
kann aus fachgutachterlicher Sicht das Eintreten des Verbotstatbe-
stands ausgeschlossen werden. 

Fazit Bei Beachtung einer Vermeidungsmaßnahme werden vorhabenbe-
dingt keine Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 eintreten. Die spezi-
elle Artenschutzprüfung für die Goldammer ist damit abgeschlossen. 

 

Klappergrasmücke 

Kurzdarstellung der  
betroffenen Art 

Die Klappergrasmücke (RL-BW: V) besitzt im Naturraum eine weite 
Verbreitung. Die Art brütet in nicht zu dichten Gehölzen bzw. Hecken 
sowohl im Halboffen- bzw. Offenland als auch in randlichen Sied-
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lungsräumen (Gärten, Parks) und in Sukzessionsgesellschaften an 
Waldrändern. Bäume werden oft als Singwarten genutzt. Die Art be-
ansprucht eine Reviergröße von 0,3–1,1 ha und hat als Kulturfolger 
nur eine geringe Fluchtdistanz. 

Im westlichen Plangebiet wurde ein Revier der Art nachgewiesen. 

Tötungs- / Verletzungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Nicht zutreffend bei Beachtung der gesetzlichen Vorgabe zum Ro-
dungszeitraum (vgl. Kap. 7.1). 

Störungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Nicht zutreffend. Die Art ist auf regionaler Ebene ein häufiger Brutvo-
gel. Zudem kann eine vorhabenbedingte Betroffenheit der lokalen 
Population mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Zerstörungsverbot von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das am Westrand gelegene Revier wird vorhabenbedingt beseitigt. 
Bei Umsetzung einer CEF-Maßnahme (CEF1, s. Kap. 7.2) kann ein 
Eintreten des Verbotstatbestands vermieden werden. 

Fazit Bei Beachtung einer Vermeidungs- und CEF-Mmaßnahme werden 
vorhabenbedingt keine Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 eintre-
ten. Die spezielle Artenschutzprüfung für die Klappergrasmücke ist 
damit abgeschlossen. 

 

Neuntöter 

Kurzdarstellung der  
betroffenen Art 

Der Neuntöter brütet in Baden-Württemberg in allen Landesteilen mit 
Schwerpunkten am nördlichen Albtrauf sowie dem westlichen Rand 
des Schwarzwaldes und den südexponierten Hängen seiner Täler. 

Die Bruthabitate des Neuntöters erfordern Nistmöglichkeiten, Warten 
und geeignete Jagdflächen. Früher waren diese Bedingungen vor-
wiegend in größeren Waldbrand- und Windwurfflächen gegeben. 
Durch die landwirtschaftliche Kultivierung wurden zahlreiche neue 
Lebensräume geschaffen, die zu einer starken Zunahme führten. 
Heute siedeln Neuntöter vor allem auf Viehweiden, heckenumsäum-
ten Mähwiesen, Magerrasen, Trockenrasen und nicht zu stark ver-
buschten Sukzessionsflächen, aber auch auf Kahlschlägen und Auf-
forstungsflächen. Reviergrößen in ökologisch hochwertigen Habitaten 
betragen durchschnittlich 1.5–2 ha, in solchen mittlerer und geringer 
Qualität bis zu 5–6 ha. Die Nester werden vor allem in dorn- und sta-
cheltragenden Gehölzen angelegt (Heckenrose, Schwarzdorn, Brom-
beere, Weißdorn). Er zieht im Winterhalbjahr ins südliche Afrika und 
kehrt Anfang Mai in die Brutgebiete zurück. 

Die Effektdistanz nach Garniel & Mierwald (2010) beträgt 200 m, die 
Fluchtdistanz nach Gassner & Winkelbrandt (2005) 30 m. 

Im Plangebiet besteht ein Revier mit einer Größe von ca. 2,3 ha (s. 
Abb. 2). Es ist dabei zu berücksichtigen, dass zu dichte Gehölzgrup-
pen ebenso wie an Siedlungsbebauung und Straßenränder angren-
zende Flächen vom Neuntöter eher gemieden werden und bereits ca. 
40% der ursprünglichen Habitatpotenzialfläche durch Maßnahmen 
des geltenden B-Plan-Verfahrens beseitigt wurde (vgl. Abb. 1). 
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Abb. 2: Habitatpotenzialfläche des Neuntöters (Quelle: © LUBW 2022) 

Tötungs-/ Verletzungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Nicht zutreffend bei Beachtung der gesetzlichen Vorgabe zum Ro-
dungszeitraum (vgl. Kap. 7.1). 

Störungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird als gut angese-
hen, daher wird eine signifikante Störung nicht eintreten.   

Zerstörungsverbot von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Vorhabenbedingt entfällt wahrscheinlich eine Fortpflanzungsstätte. 
Die gesamte Revierfläche beträgt ca. 2,3 ha. Es ist davon auszuge-
hen, dass der Neuntöter sein Revier nicht problemlos in angrenzen-
de, ökologisch gleichwertige Habitate verlagern kann, da diese be-
reits besetzt sein dürften. Somit ist eine Ausgleichmaßnahme (CEF1, 
s. Kap. 7.2) umzusetzen. 

Fazit Bei Umsetzung einer CEF-Maßnahme werden vorhabenbedingt keine 
Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 für den Neuntöter eintreten. 

 

Weidenmeise 

Kurzdarstellung der  
betroffenen Art 

Die Weidenmeise bewohnt in Mitteleuropa unterholzreiche, feuchte 
Mischwälder, Auenwälder in der Nähe zu Fließgewässern oder Tei-
chen, Sumpflandschaften und Moore. In Auenlandschaften werden 
Weiden- und Pappelgebüsche bevorzugt, die periodisch über-
schwemmt werden können. Sie ist Jahresvogel und brütet in Gehöl-
zen, wo sie ihre Nesthöhlen in stehendem Totholz (mind. 7 cm 
Durchmesser) selbst zimmert. Künstliche Nisthilfen können ersatz-
weise angenommen werden.  

Die Weidenmeise ist in Baden-Württemberg ein verbreiteter, wenn-
gleich stellenweise nicht häufiger Brutvogel der Ebenen und Mittelge-
birge (Revierdichte: ca. 0.8-0.9 / 10 ha). In Süddeutschland wurden 
Reviergrößen von 5.0–9.1 ha nachgewiesen, davon entfallen ca. zwei 
Drittel auf bewaldete Bereiche. Die Bestandsdichte ist somit – auch 
im regionalen Umfeld – vergleichsweise gering, die lokale Population 
aber als stabil einzuschätzen. Die Bestände der Weidenmeise sind 
auf nationaler und landesweiter Ebene rückläufig, so dass die Art auf 
der Vorwarnliste steht. Gründe hierfür sind z.B. das Verschwinden 
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reich strukturierter Wälder durch Pflegemaßnahmen, einschließlich 
der Entfernung von Totholzstämmen, oder die Trockenlegung von 
Feuchtgebieten.  

Im UG kommt die Art mit einem Revier im östlichen Plangebiet vor. 

Die Effektdistanz nach Garniel & Mierwald (2010) beträgt 100 m, die 
Fluchtdistanz < 10 m (Flade 1994). 

Tötungs- / Verletzungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Nicht zutreffend bei Beachtung der gesetzlichen Vorgabe zum Ro-
dungszeitraum (vgl. Kap. 7.1). 

Störungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Status der lokalen Population wird als ungefährdet eingestuft, 
eine Störung ist daher mit hinreichender Sicherheit auszuschließen.  

Zerstörungsverbot von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Aufgrund der durchschnittlichen Größe der Brutreviere können antei-
lig Flächen des im Plangebiet festgestellten Reviers entfallen. Jedoch 
bleiben weitere Revierbereiche (z.B. nördlich oder östlich des Vorha-
benbereichs) erhalten. Eine Beseitigung der am Ostrand des Plange-
biets befindlichen Gehölze würde demnach unter Berücksichtigung 
der Effektdistanz zu einer potenziellen Beeinträchtigung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten führen. Eine Verlagerung in Habitate 
anderer Bachabschnitte (z.B. nach Osten hin) ist aus fachgutachterli-
cher Sicht möglich, wäre aber vorrangig abhängig vom Nistplatzan-
gebot. Ein Hauptfaktor für das Vorkommen der Weidenmeise ist das 
Angebot an morschen Bäumen als Neststandort. Um den potenziel-
len Verlust solcher Baumstrukturen auszugleichen, wird im vorliegen-
den Fall vorsorglich eine CEF-Maßnahme (CEF2, Kap. 7.2) erforder-
lich. 

Fazit Bei Umsetzung einer CEF-Maßnahme werden vorhabenbedingt keine 
Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 für die Weidenmeise eintreten. 

 
 

7. Erforderliche Maßnahmen 

7.1 Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen 

 Die nachfolgenden Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 
von Beeinträchtigungen von Arten und ihren Lebensstätten ergeben 
sich:  

• aus naturschutzrechtlichen Vorgaben insbesondere dem allge-
meinen Artenschutz (§ 39 BNatSchG)  

und/ oder 

• projektspezifisch, zur Verminderung / Vermeidung nachteiliger 
Wirkungen des hier geprüften Vorhabens 

Gesetzliche Vorgabe zum 
Rodungszeitraum (§ 39 Abs. 
5 Nr. 2 BNatSchG) 

Bäume und Sträucher dürfen entsprechend der Vorgabe des 
BNatSchG nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September ab-
geschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden.  

V1: Stockente Der Beginn der Maßnahmen zum Neubau einer Brücke (inkl. Eingriffe 
in Uferböschung bzw. Beseitigung Ufervegetation) muss außerhalb 
der Brutzeit der Stockente (März bis September) erfolgen. Ist dies 
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nicht möglich, muss zuvor eine Nestersuche im Umkreis der geplan-
ten Brücke erfolgen. 

V2: Fledermäuse Die Beleuchtung ist insektenfreundlich (warmweißes Licht, mögl. 
3000 K) mit möglichst zielgerichteter Ausleuchtung, geringstmöglicher 
Abstrahlung in die Umgebung, und bedarfsgerechter Beleuchtungs-
steuerung auszuführen. Die Bestrahlung von Leitstrukturen (Gehölze 
entlang des Gewässerlaufs der Unteren Bära) ist zu vermeiden bzw. 
auf ein Mindestmaß (v.a. im Bereich der geplanten Brücke) zu mini-
mieren. 

V3: Fledermäuse Der südliche Randstreifen des Bachlaufs der Unteren Bära (inkl. 
HQ100-Flächen) ist soweit möglich (vgl. Brücke) freizuhalten, und die 
Gehölze entlang des Bachlaufs sind so weit wie möglich zu erhalten. 

 

7.2 CEF-Maßnahmen 

Allgemeine Bemerkungen Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind „Maßnahmen, die unmit-
telbar an der voraussichtlich betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätte ansetzen bzw. mit dieser räumlich-funktional verbunden sind 
und zeitlich so durchgeführt werden, dass sich die ökologische Funk-
tion der von einem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätte nachweisbar oder mit einer hohen, objektiv belegbaren Wahr-
scheinlichkeit nicht gegenüber dem Voreingriffszustand verschlech-
tert“ (BfN online, https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/beson- 
derer-artenschutz/; vgl. RUNGE et al. 2010). CEF-Maßnahmen si-
chern somit die Kontinuität von Lebensräumen und müssen vor Ein-
griffsbeginn wirksam sein. Ausgleichsmaßnahmen sind dauerhaft 
anzulegen, daher ist eine rechtliche Sicherung von Ausgleichsflächen 
(Grundbucheintrag bzw. Vertragsschließung) notwendig. 

CEF1: Neuntöter, Klapper-
grasmücke 

Beide Arten zeigen recht ähnliche Habitatansprüche und können da-
her gemeinsam betrachtet werden, wenngleich der Neuntöter qualita-
tiv hochwertigere Lebensräume benötigt. In der Nähe neu anzule-
gender Ausgleichsflächen sollten sich bereits mageres bzw. feuchtes 
Grünland, Hecken oder einzelne Gebüsche bzw. Gehölze befinden. 
Jedoch sollte eine ausreichende Nähe zu Waldrändern bestehen, die 
von beiden Arten i.d.R. gemieden werden. Die Ausgleichsfläche sollte 
sich im Umkreis von < 1 km zum Plangebiet (bzw. in Nähe bestehen-

der Neuntöter-Reviere → erhöhte Wahrscheinlichkeit der Besiedlung) 
befinden.  

Geeignet zum Ausgleich für beide Arten ist z. B. ein ausgedehntes 
Grünlandgebiet südwestlich Wehingen, das ca. 7,5 ha umfasst (u.a. 
Gewannen Lindenäcker, Lindenstraße, Ob dem Hof) und an das süd-
lich kleinere geschützte Biotope angrenzen. 

Zum Ausgleich sind zwei Hecken innerhalb eines mindestens 2 ha 
großen Offenlandbiotops anzulegen. Die Hecken sollten jeweils eine 
Größe von 60 x 5 m aufweisen (dreireihige Pflanzweise). Eine lückige 
Verteilung der Hecken wird vom Neuntöter bevorzugt, daher sollten 
die Hecken einen Mindestabstand von 10 m aufweisen.  

Zur Pflanzung sind Dornsträucher im Wechsel mit mäßig dicht wach-
senden Straucharten und vereinzelten höheren Bäumen vorzusehen, 
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die von beiden Vogelarten als Ansitz, Rückzugsraum und Niststätte 
genutzt werden. Folgende Gehölzarten können z.B. gewählt werden: 

• Brombeere (Rubus fruticosus agg.) 

• Feld-Ahorn (Acer campestre) 

• Hunds-Rose (Rosa canina) 

• Kornelkirsche (Cornus mas) 

• Gewöhnlicher Liguster (Ligustrum vulgare) 

• Schlehe (Prunus spinosa) 

• Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 

• Vogel-Kirsche (Prunus avium) 

• Weißdorn (Crataegus spec.) 

• Wein-Rose (Rosa rubiginosa) 

Es sind ausschließlich Pflanzen höherer Qualität (mind. 150–200 cm) 
und indigener Herkunft (Produktionsraum 13, Schwäbische Alb) zu 
verwenden. Bei Verwendung geeigneter Pflanzqualität ist von einer 
Erfolgsprognose der Maßnahme innerhalb der ersten 2 bis 3 Jahre 
auszugehen. 

Umliegendes Grünland kann bedarfsweise aufgewertet werden (z.B. 
als LRT 6510 – FFH-Magerwiese), sofern die bisherige Nutzung kei-
ne artenreichen Biotope fördert (z.B. extensive Mager- oder Feucht-
wiesen). Insbesondere die Heckensäume sollten artenreich gestaltet 
sein, um Großinsekten als bevorzugter Beute des Neuntöters einen 
Lebensraum zu bieten. Gegebenenfalls empfiehlt sich eine vorherige 
Biotoptypenkartierung.  

Als initiale Pflegemaßnahme ist auf eine ausreichende Bewässerung 
zu achten, um das Anwachsen zu gewährleisten. Abgängige Sträu-
cher sind innerhalb der ersten fünf Jahre umgehend zu ersetzen, da-
nach bedarfsweise. Die Hecken können jeweils nach sechs Jahren 
außerhalb der Brutperiode (bis Ende Februar, vgl. gesetzliche Vorga-
be Kap. 7.1) zurückgeschnitten werden, frühestens jedoch acht Jahre 
nach Pflanzbeginn.  

Pflanz-, Aufwertungs- und Pflegemaßnahmen sind im Voraus mit der 
mit der Unteren Naturschuttbehörde abzustimmen. Bei der Planung 
der CEF-Maßnahme (z.B. Erstellung von Pflanzplänen, Leistungsver-
zeichnissen) ist die Umweltbaubegleitung frühzeitig zu beteiligen. Die 
fachgerechte Umsetzung ist im Rahmen der ökologischen Baubeglei-
tung zu kontrollieren. Nach Abschluss der Maßnahme sind die Er-
gebnisse in einem Bericht an die UNB zu dokumentieren.  

Es wird empfohlen, die Wirksamkeit der Maßnahme durch ein beglei-
tendes Monitoring ab dem dritten Jahr nach Pflanzung zu überprüfen. 
Die Festlegung eines Monitoringplans (z.B. Jahre 3 bis 5) erfolgt in 
Absprache mit der UNB. 

CEF2: Weidenmeise Die Art kann von künstlichen Nisthilfen profitieren. Im Umfeld der 
Maßnahme (< 250 m) sind drei für Weidenmeisen geeignete, mor-
sche Totholzstämme von mind. 10 m Länge aufzustellen, die i.d.R. 
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von der Weidenmeise rasch erkannt werden. Diese können an beste-
hende Bäume „angebunden“ werden. Zusätzlich sind fünf für die Art 
geeignete Nistkästen (unbearbeitetes Holz, Holzbeton) an geeigneten 
Stellen (ab 3 m Höhe, vorzugsweise in NO- bis SO-Exposition, z.B. 
entlang des Gewässerlaufs) aufzuhängen. 

Bei der Planung der CEF-Maßnahme (z.B. Auswahl der Standorte für 
Nisthilfen) ist die Umweltbaubegleitung frühzeitig zu beteiligen. Die 
fachgerechte Umsetzung ist im Rahmen der ökologischen Baubeglei-
tung zu kontrollieren. Nach Abschluss der Maßnahme sind die Er-
gebnisse in einem Bericht an die untere Naturschutzbehörde zu do-
kumentieren.  

Es wird empfohlen, die Wirksamkeit der Maßnahme durch ein beglei-
tendes Monitoring ab dem zweiten Jahr nach deren Umsetzung zu 
kontrollieren. Die Festlegung eines Monitoringplans (z.B. Jahre 2, 3, 
5) erfolgt in Absprache mit der UNB. 

 
 

8. Zusammenfassung 

Anlass Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes „Am Landen-
bach“ in Wehingen sollen die südlich der Unteren Bära liegenden 
Flächen weiter erschlossen und bebaut werden. Der rechtskräftige 
Bebauungsplan datiert auf das Jahr 1978, weshalb die heute gelten-
den Regelungen des besonderen Artenschutzes (§ 44 BNatSchG) 
bislang nicht berücksichtigt wurden.  

Relevanzprüfung Eine vorhabenbedingte Betroffenheit der meisten Artengruppen, mit 
Ausnahme der Brutvögel und Fledermäuse, konnte im Zuge der Re-
levanzprüfung ausgeschlossen werden. 

Für Fledermäuse wurde kein Quartierpotenzial festgestellt, jedoch ist 
anzunehmen, dass das Plangebiet als Leitstruktur (entlang der Bära) 
eine Rolle spielt. Auf eine vertiefende Untersuchung kann verzichtet 
werden, sofern entsprechende Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt 
werden. Für Brutvögel (insbesondere Gehölzbrüter) wurden Kartie-
rungen nach Standardmethodik erforderlich. 

Geländeerfassungen Für die Artengruppe der Brutvögel wurden vertiefende Untersuchun-
gen mit sechs Begehungen im Zeitraum April bis Anfang Juli 2021 
durchgeführt. Es konnten fünf planungsrelevante Arten festgestellt 
werden (Goldammer, Klappergrasmücke, Neuntöter. Stockente, Wei-
denmeise). Für die Klappergrasmücke entfällt eine weitere arten-
schutzrechtliche Betrachtung, da ihr Revier bereits durch Maßnah-
men des gültigen Bebauungsplanes beseitigt wurde. 

Prüfung der Verbotstat-
bestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG 

Goldammer und Stockente werden mit hinreichender Sicherheit nicht 
erheblich vom Vorhaben beeinträchtigt, eine Verlagerung der Reviere 
in umliegende Habitate ist aus fachgutachtlicher Sicht möglich. Für 
den Entfall von Lebensraumstrukturen bei Neuntöter und Weidenmei-
se mit der Möglichkeit des Verlustes von Fortpflanzungsstätten sind 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) umzusetzen. 

Vermeidungs- und CEF- Für Brutvogelarten und Fledermäuse ist der gesetzlich vorgegebene 
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Maßnahmen Rodungszeitraum zu beachten. 

Fazit Im Plangebiet kommen planungsrelevante Brutvogelarten vor. Das 
Vorkommen von Fledermäusen ist wahrscheinlich, wurde aber nicht 
überprüft. Bei Beachtung allgemeiner Vermeidungsmaßnahmen für 
Brutvögel und Fledermäuse und Umsetzung von CEF-Maßnahmen 
für Neuntöter und Weidenmeise stehen dem Vorhaben keine arten-
schutzrechtlichen Bedenken entgegen. 
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Anhang  

Begriffsbestimmungen 

 

Europäisch geschützte Arten: Zu den europäisch geschützten Arten gehören alle heimischen europäi-
schen Vogelarten sowie alle Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie. Für die nachfolgende Beurteilung 
sind demnach alle europäischen Vogelarten sowie (potenzielle) Vorkommen der Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie zu beachten. Diese sind einer Auflistung der LUBW (2008) entnommen. 

 

Erhebliche Störung: Eine Störung liegt nach LAUFER (2014) vor, wenn Tiere aufgrund einer unmittelbaren 
Handlung ein unnatürliches Verhalten zeigen oder aufgrund von Beunruhigungen oder Scheuchwirkun-
gen, z. B. infolge von Bewegungen, Licht, Wärme, Erschütterungen, häufige Anwesenheit von Menschen, 
Tieren oder Baumaschinen, Umsiedeln von Tieren, Einbringen von Individuen in eine fremde Population 
oder aber auch durch Zerschneidungs-, Trenn- und Barrierewirkungen. 

Eine erhebliche Störung (und somit der Verbotstatbestand) liegt aber gem. §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
nur dann vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

 

Fortpflanzungsstätte: Alle Orte im Gesamtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf des Fortpflanzungsge-
schehens benötigt werden. Fortpflanzungsstätten sind z. B. Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststandorte, 
Brutplätze oder -kolonien, Wurfbaue oder -plätze, Eiablage-, Verpuppungs- und Schlupfplätze oder Area-
le, die von Larven oder Jungen genutzt werden. 

 

Ruhestätte: Alle Orte, die ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufsucht oder an die es sich zu 
Zeiten längerer Inaktivität zurückzieht. Als Ruhestätten gelten, z. B. Schlaf-, Mauser- und Rastplätze, 
Sonnenplätze, Schlafbaue oder -nester, Verstecke und Schutzbauten sowie Sommer- und Winterquartie-
re. 

 

Lokale Population: Nach den Hinweisen der LANA (2009) ist eine lokale Population definiert als Gruppe 
von Individuen einer Art, die eine Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen 
zusammenhängenden Lebensraum gemeinsam bewohnen. Im Allgemeinen sind Fortpflanzungsinterakti-
onen oder andere Verhaltensbeziehungen zwischen diesen Individuen häufiger als zwischen ihnen und 
Mitgliedern anderer lokaler Populationen derselben Art. 

Hinsichtlich der Abgrenzung von lokalen Populationen wird auf die Hinweise der LANA (2009) verwiesen, 
in welchen lokale Populationen „anhand pragmatischer Kriterien als lokale Bestände in einem störungsre-
levanten Zusammenhang" definiert sind. Dies ist für Arten mit klar umgrenzten, kleinräumigen Aktions-
räumen praktikabel. Für Arten mit einer flächigen Verbreitung, z. B. Feldlerche, sowie bei revierbildenden 
Arten mit großen Aktionsräumen, z. B. Rotmilan, ist eine Abgrenzung der lokalen Population mitunter nicht 
möglich. 

Daher wird vom MLR (2009) empfohlen, als Abgrenzungskriterium für die Betrachtung lokaler Populatio-
nen solcher Arten auf die Naturräume 4. Ordnung abzustellen. Wenn ein Vorhaben auf zwei (oder mehre-
re) benachbarte Naturräume 4. Ordnung einwirken kann, sollten beide (alle) betroffenen Naturräume 4. 
Ordnung als Bezugsraum für die "lokale Population" der beeinträchtigten Art betrachtet werden. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes: 

Europäische Vogelarten 

Das MLR (2009) empfiehlt zur Beurteilung des Erhaltungszustands auf die Rote Liste und kommentiertes 
Verzeichnis der Brutvogelarten in Baden-Württemberg (Bauer et al. 2016) zurückzugreifen, solange keine 
offizielle Einstufung des Erhaltungszustandes vorliegt. Bei einer Einstufung in einer RL-
Gefährdungskategorie zwischen 0 und 3 sowie bei Arten der Vorwarnliste ist von einem ungünstigen Er-
haltungszustand auszugehen. Sonstige Vogelarten sind bis zum Vorliegen gegenteiliger Erkenntnisse als 
„günstig" einzustufen.“ Dieser Empfehlung wird gefolgt. 

Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie 

Die Informationen über die aktuellen Erhaltungszustände der Arten des Anhang IV der FFH-RL in Baden-
Württemberg sind der LUBW-Aufstellung aus dem Jahre 2013 entnommen. 
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Fotodokumentation (alle Fotos: faktorgruen) 

Abb. 3: "Untere Bära" mit 
Weichholzaue (u.a. Weiden) 
am nördlichen Rand des 
Plangebiets (23.04.2021) 

 

Abb. 4: Wiesengraben mit 
umgebender Feuchtwiese, im 
Hintergrund Kirche (Blick nach 
Südwesten, 23.04.2021) 

 

Abb. 5: Überblick über das 
Plangebiet, links im Bild die 
Reichenbacher Straße (Blick 
nach Nordwesten, 
23.04.2021) 
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Abb. 6: Weidengebüsche im 
östlichen Teil des Plangebiets, 
mit Blick nach Norden auf das 
Gewerbegebiet auf der Nord-
seite der Unteren Bära 
(23.04.2021) 

 

Abb. 7: Westlicher Bereich 
des Plangebiets mit Ru-
deralflächen, Nadelbaumreihe 
im Hintergrund, gelagerten 
Baumaterialien und Betriebs-
gebäuden (Blick nach Süd-
westen, 23.04.2021) 

 

Abb. 8: Magerwiese mit Klap-
pertopf (Blick nach Westen, 
24.06.2021) 
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Abb. 9: Maßnahmenfläche im 
westlichen Plangebiet (Blick 
nach Nordwesten, 
05.09.2023) 

 

Abb. 10: Feuchtwiese mit 
Mädesüß-Sumpfdistel-
Gesellschaft, nordöstl. Plan-
gebiet (Blick nach Osten, 
05.09.2023) 

 

 

Abb. 11: Ruderalflur mit 
Grasweg, südöstl. Plangebiet 
(Blick nach Osten, 
05.09.2023) 

 

 

 
 


